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25. April 1960 (GBl. I S. 257) zu erfolgen. Bei Erwerb 
durch Bergbaubetriebe gelten die besonderen Bestim
mungen des Bergbaues.

(2) Für landwirtschaftlich genutzte Bodenfiächen soll 
vorrangig Naturalentschädigung gewährt werden.

(3) Bei Erwerb von genossenschaftseigenen Boden
flächen ist die Entschädigung auf die Mittel, die zum 
Ausgleich der Wirtschaftserschwernisse bereitzustellen 
sind, anzurechnen. Ist die nach dem Entschädigungs
gesetz den landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften zustehende Entschädigung höher als die Aus
gleichssumme für Wirtschaftserschwernisse, ist die 
Differenz dem Grundmittelfonds zuzuführen.

II.

Wirtschaftsersehwcrnissc 
bei Entzug von Bodenflächen

§9

(1) ’ Bei Entzug von Bodenflächen sind die wirt
schaftlichen Nachteile vorrangig durch

— Entwicklung und Ausbau von Kooperationsbezie
hungen

— Übernahme von Ersatzflächen

— Delegierung von Mitgliedern landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften und Landarbeitern in 
kooperierende Betriebe und zwischengenossenschaft
liche Einrichtungen

und durch Planungsmaßnahmen der für die Leitung 
der Landwirtschaft zuständigen staatlichen und wirt
schaftsleitenden Organe abzuwenden.

(2) Ist ein Ausgleich der wirtschaftlichen Nachteile 
durch die unter Abs. 1 genannten Maßnahmen nicht 
zu erreichen, so sind, ausgehend von der günstigsten 
Variante, folgende Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Rentabilität des landwirtschaftlichen Betriebes an
zustreben :
— Intensivierung der Bodennutzung durch Be- und 

Entwässerung

— Rekultivierung nicht genutzter Flächen

— Aufbau neuer Produktionszweige.

Die damit verbundenen Kosten oder Investitionen sind 
als Wirtschaftserschwernisse auszugleichen.

(3) Berechnungen über den Ausgleich der Wirt
schaftserschwernisse, die, ohne die Wirtschaftlichkeit 
des Gesamtbetriebes zu berücksichtigen, den Ausgleich 
nur auf die Produktion oder die Einnahmen von den 
entzogenen Flächen beziehen, sind unzulässig.

§ 10
Bei einem zeitweiligen Entzug, bei dem Maßnahmen 

zur Behebung der wirtschaftlichen Nachteile nach § 9 
nicht zweckmäßig sind, können die Ertragsausfälle oder 
die entstehenden Mehrkosten als Wirtschaftserschwer
nisse entsprechend den §§ 26 bis 34 ausgeglichen wer
den.

III.

Wirtschaftserschwernisse ,
bei dauerndem Entzug von Gebäuden und Anlagen

§ И
Die bei dauerndem Entzug von Gebäuden und An

lagen, die durch sozialistische Landwirtschaftsbetriebe 
genutzt werden, entstehenden wirtschaftlichen Nach
teile sind durch die Errichtung erforderlicher Produk
tionskapazitäten unter Berücksichtigung möglicher Unr
und Ausbauten zu beseitigen.

§ 12

Die finanzielle Sicherung der erforderlichen Investi
tionen erfolgt

a) aus Mitteln der sozialistischen Landwirtschafts
betriebe in Höhe der bis zum Entzug für die Ge
bäude und Anlagen vorzunehmenden Abschrei
bungen

b) aus Mitteln der sozialistischen Landwirtschafts
betriebe, soweit die Ersatzinvestitionen zu wirt
schaftlichen Vorteilen führen

c) aus Mitteln, die von den nichtlandwirtschaftlichen 
Nutzern für entzogene genossenschaftseigene Ge
bäude und Anlagen sowie für Wertverbesserungen 
an volkseigenen und privaten Objekten als Ent
schädigung bereitzustellen sind

d) aus Mitteln, die von den nichtlandwirtschaftlichen 
Nutzern für entzogene volkseigene oder vom Rat 
des Kreises übergebene sowie auf Grund eines 
Nutzungs- oder Pachtvertrages genutzte private 
Gebäude und Anlagen als Wirtschaftserschwer
nisse bereitzustellen sind.

Verfügen die sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe 
aus gerechtfertigten Gründen zum Zeitpunkt der er
forderlichen Ersatzinvestitionen nicht über die nach 
Buchstaben а und b erforderlichen Mittel, so können 
nach Bestätigung durch das für die Leitung der Land
wirtschaft zuständige staatliche oder wirtschaftsleitende 
Organ die Kreditzinsen, die durch vorzeitige Investi- 
ti о n s m aß nahmen anfallen, in den Ausgleich der Wirt
schaftserschwernisse einbezogen werden.

§13

(1) Für den Entzug von Gebäuden und Anlagen, die 
genossenschaftliches Eigentum sind, sowie für Wert- 
verbesserungen an volkseigenen und privaten Objek
ten, die von landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaften vorgenommen wurden, erfolgt die Berechnung 
der Entschädigung nach dem Entsohüdigungsgesetz.

(2) Gebäude und Anlagen, die Eigentum von Genos
senschaftsmitgliedern sind und die bisher genossen
schaftlich genutzt würden oder deren genossenschaft
liche Nutzung vorgesehen war, können in Verbindung 
mit dem Entzug auf Beschluß der Mitgliederversamm
lung gegen Anrechnung auf zusätzlichen Inventarbei
trag oder auf Investitionsbeitrag in genossenschaftliches 
Eigentum übernommen werden. Für die Anrechnung 
sollte der Zeitwert der Gebäude und Anlagen zu
grunde gelegt werden. Wenn ein Beschluß nicht zu-


